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In der Nähe von Neuhausen, geschrieben am fünften Tag des zehnten Monats im Jahr 
zweitausendunddreiundzwanzig 

 

Vergewaltigung mittels NICHTANHANDNAHMEVERFÜGUNG 
 
VORSPIEGELUNG FALSCHER TATSACHEN U. NICHT-WEITERLEITUNG AN STAATSANWALT GILG BE 

MARTIN, BÜRISSER 

Wir haben folgende Tatsachen: 

1. BÜRGISSER, MARTIN missachtet mit seinem Erzeugnis – Dok. 2158 - unsere Anordnun-
gen und Weisungen betreffend unsere Anschrift mit dem amtlichen Namen.  

2. BÜRGISSER, MARTINs obgenanntes Erzeugnis ist ungültig, einkopierte Unterschrift an-
statt mit nasser, gut lesbarer Tinte zu unterzeichnen. Die [Begründung] ist möglicher-
weise in betrügerischer Absicht – gänzlich ohne Unterschrift!! 

3. BÜRGISSER, MARTIN begeht mutmasslich betrügerischen Amtsmissbrauch. Denn seit 

unserem Strafantrag – Dok. 2052 – vom Montag, 22. August 2022, hätte er bei [Gesetzes]treuer [Amts-

handlung] wissen müssen, wie wir STICHER, PETER, angebl. Chef der Schaffhauser STAATSAN-
WALTSCHAFT eine letzte Frist zu Zusicherung der Einhaltung der Menschenrechte gegeben haben. 
Im Wissen darum, dass STICHER, PETER auch dies unterschlagen wird, haben wir der [Staatsanwalt-

schaft] vorsorglich jegliche [Juristen]-Tätigkeit mit sofortiger Wirkung untersagt: Es sei Samuel Gilg - 
Staatsanwaltschaft des Kantons Bern, Region Bern-Mittelland, Hodlerstrasse 7, 3011 Bern, mit der 
Fallbearbeitung zu beauftragen - alles zulasten der sog. Schaffhauser STAATSANWALTSCHAFT bzw. 
Firma SCHAFFHAUSEN AG..  

4. BÜRGISSER, MARTIN glaubt zu wissen, Entführen lassen durch die Polizei wäre Amts-
missbrauch! 

5. BÜRGISSER, MARTIN oktroyiert, Vergewaltigung wäre Amtsmissbrauch – Pfui! 

6. Aufgrund Ihrer früheren Willkür gegen uns kannte BÜRGISSER, MARTIN unsere Ge-
schäftsbedingungen. Seine jüngste Aktion ist daher von eklatanter Befangenheit ge-
tragen, sodass seine Willkür bereits vorherbestimmt war. BÜRGISSER, MARTIN kannte 
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unsere Geschäftsbedingungen, die wir Ihm 1hiermit gerne nochmals in Erinnerung ru-
fen.   

Unverständlich ist BÜRGISSER, MARTINs Dreistigkeit, hierorts genauso, wie an seinem 
vorherigen Arbeitsplatz in ZÜRICH – wo seine Indiskretionen zum Skandal entarteten – 
weiterfahren zu wollen!  

Da BÜRGISSER, MARTIN vorsätzlich eine mutmasslich strafbare Handlung inszeniert hat, 
um uns um [Fr. 500.00] berauben zu lassen, werden wir BÜRGISSER, MARTIN dies beilie-
gend in Rechnung stellen. Infolge illegaler Privatisierung haftet er persönlich und privat! 

Unser Gesetz ist das Gesetz von JAHWE GOTT, der Himmel und Erde und damit auch die 
10 Gebote, für Menschen, [Juristiker] und anderes Gesinde unmissverständlich vorgege-
ben hat. BÜRGISSER, MARTIN hat kein Recht, Menschen mutmasslich willentlich und 
wissentlich um dieses Vorrecht betrügen und/oder vergewaltigen zu wollen oder - zu 
lassen! 

Die Inkenntnissetzung des Prinzipals ist die Inkenntnissetzung des Agenten. Die Inkennt-
nissetzung des Agenten ist die Inkenntnissetzung des Prinzipals. 

Das Interpretations- und Definitionsrecht ist alleine dem ::Josef :Rutz vorbehalten. Es ist 
strikte untersagt, diesem Dokument Teilpassagen zu entnehmen oder auf diese Weise 

die Gesamtheit in einen anders gearteten Zusammenhang zu bringen.  

Wir können nach wie vor und unter der Voraussetzung, dass die Willkür der Schaff-
hauser Polizei beendet wird, weiterhin jederzeit garantieren, dass :Josef :Rutz niemals 

gegen einen Menschen Gewalt üben, noch diesem sonstwie Schaden zufügen wird.  

Ausserhalb des öffentlichen Protokolls | Alle Rechte vorbehalten - Ohne Präjudiz, UCC 
1-308, S.E.&O 

 

 

 
 
 

 

Im Auftrag 

Es verbleibt mit der Ihren Leistungen entsprechend 
entgegenzubringenden Hochachtung und freundlichen Grüssen 

 

R U T Z, :josef 

 
[RUTZ, JOSEF] 

 

 

Beilage – RECHNUNG 
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